










anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. Der Mehrheitsbeschluß ist für alle Mit-
glieder des Vereins bindend. Die Abstimmung kann offen oder auf Beschluß der Mitgliederversammlung 
geheim erfolgen.
5. Stimmberechtigt sind die Mitglieder nach § 6 dieser Satzung.
6. Die gefassten Entschlüsse sind vom Schriftführer des Vereins zu protokollieren
und den Mitgliedern zur Kenntnis zu geben. Das Protokoll ist vom Schriftführer und Versammlungsleiter 
zu unterzeichnen.
7. Zur Behandlung wichtiger Fragen kann der Vorstand zu den Mitgliederversammlungen sachkundige 
Gäste einladen. Diese haben kein Stimmrecht.

§ 11 Die Kassenprüfer
Die Mitgliederversammlung wählt bei der Wahl des Vorstandes auch jeweils mindestens zwei Kassenprü-
fer. Eine Wiederwahl ist möglich. Die Kassenprüfer dürfen nicht
Mitglied des Vorstandes sein. Sie unterliegen keiner Weisung oder Beaufsichtigung
durch den Vorstand. Die Kassenprüfer haben das Recht, an allen Vorstandssitzungen teilzunehmen, sowie 
unvermutet Kontrollen der Kasse, des Kontos und der Belege vorzunehmen. Nach Abschluss des Ge-
schäftsjahres haben die Kassenprüfer eine Gesamtprüfung der Kasse, des Kontos und der Belege durch-
zuführen. Die Prüfungen erstrecken sich auf rechnerische und sachliche Richtigkeit. Über das Ergebnis der 
Prüfung ist der Mitgliederversammlung zu berichten.

§ 12 Satzungsänderung
Eine Änderung der Satzung kann nur durch die Mitgliederversammlung
beschlossen werden. Bei der Einladung ist die Angabe des zu ändernden Paragraphen der Satzung in der 
Tagesordnung bekannt zu geben. Ein Beschluss, der eine Änderung der Satzung enthält, bedarf einer 
Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen.

§ 13 Haftungsausschluss
1. Die Haftung des Vereins beschränkt sich auf eine vorsätzliche Pflichtverletzung
durch die Mitglieder des Vorstandes.
2. Die Haftung für fahrlässiges Verhalten der Organe sowie für jedwedes Verschulden der Erfüllungsge-
hilfen gegenüber den Vereinsmitgliedern wird ausgeschlossen. Soweit darüber hinaus Schadensersatzan-
sprüche der Vereinsmitglieder gegen den Verein bzw. gegen handelnde Vereinsmitglieder bestehen, hat 
der Geschädigte auch das Verschulden des für den Verein
Handelnden und die Kausalität zwischen Pflichtverletzung und Schaden zu
beweisen.
3. Eine unmittelbare Haftung der Vereinsmitglieder, insbesondere des Vorstandes,
für Schadensersatzansprüche gegen den Verein ist ausgeschlossen.

§ 14 Auflösung des Vereins und Anfall des Vereinsvermögens
1. Über die Auflösung des Vereins kann nur die Mitgliederversammlung mit der in § 10 festgelegten 
Stimmenmehrheit bestimmen. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vor-
sitzende und der stellvertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren.
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2. Diese Vorschriften gelten auch für den Fall, daß der Verein aus einem anderen
Grund aufgelöst wird und der Verein seine Rechtsfähigkeit verliert. Eine Auflösung
des Vereins hat insbesondere bei Wegfall seines bisherigen Zweckes zu erfolgen.
3. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen
Zweckes fällt das Vereinsvermögen an den LandesSportBund Sachsen - Anhalt
e.V., der es unmittelbar und ausschließlich für die in § 2 dieser Satzung
aufgeführten Zwecke zu verwenden hat.

§ 15 Sprachliche Gleichstellung
Die verwendeten Personen und Funktionsbezeichnungen gelten sowohl in
männlicher wie in weiblicher Form.

§ 16 Inkrafttreten
Die Satzung ist in der vorliegenden Form von der Mitgliederversammlung des Vereins am 30.07.2003 
beschlossen worden.
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